
Anmeldeformular: Hiermit melde ich verbindlich ein Team an! 

Formular per Post an: Xdream Sports & Event GmbH, Steinheimer Vorstadt 34 - 36, D-63456 Hanau-Steinheim 
per Fax: +49 (0) 6181-494623 • per E-Mail: info@frankfurt-dragonboat.com • Info-Hotline: +49 (0) 6181 - 42254 
 

Anmelder (Verein, Firma, Institution) 

 
Teamname 
 
Teamcaptain 
 
Adresse 
 
E-Mail 
 
Telefon         Mobil 
 
 
Das Team besteht seit:            Regelmäßige Wettkampfteilnahme:  ja   nein 

Wir nehmen teil am: 

 VGF FIRMEN-CUP  Strecke 250 m (mind. 18 Paddler - davon 2 Frauen; max. 20 Paddler - davon 4 Frauen; Samstag) 

 FUN-CUP    Strecke 250 m (mind. 18 Paddler - davon 2 Frauen; max. 20 Paddler - davon 4 Frauen; Samstag) 

 SPORT FUN-CUP  Strecke 250 m (mind. 18 Paddler - davon 2 Frauen; max. 20 Paddler - davon 4 Frauen; Samstag) 

  1000+ Race für Sport Fun-Teams (Samstag) 

 INT. SPORT-CUP  Strecke 250 m (mind. 20 Paddler -  davon 8 Frauen; Samstag) 

  1000+ Race für Sport-Teams (Samstag) 

 SCHÜLER-CUP  Strecke 250 m (Startgebühr frei, min.18 Paddler, max. 20 Paddler; Freitag) 

  A) 13-17 Jahre    B) 18-21 Jahre 

Der Anmeldeschluss ist der 30.04.2010! „Late entry“ - Anmeldungen sind bis zum 21.05.2010 möglich! 

Die Startgebühr beträgt 280,- Euro inkl. 19 % MwSt. (bis 30.04.2010) bzw. 330,- Euro (Late Entry) inkl. 19 % MwSt.  

(ab 01.05.2010 bis 21.05.2010). 

Die Gebühr überweisen wir unter dem Verwendungszweck „Unser Teamname 2010“ auf folgendes Konto: 

Frankfurter Sparkasse • BLZ: 500 502 01 • Kto.Nr.: 200 206 044 

      Bitte senden Sie uns eine entsprechende Rechnung an o.g. Adresse / Email. 

Teilnahmebedingungen / Haftungsausschluss / Sicherheitsbelehrungen: 

 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Teilnahmebedingungen für die Teilnahme an der Veranstaltung gelten. Sie sind dieser Ausschreibung/Anmeldeformular beigefügt. Sie können auch 
schriftlich, per Fax, Telefon oder E-Mail bei uns angefordert werden. Zusätzlich sind die Teilnahmebedingungen unter www.frankfurt-dragonboat.com abrufbar. Mit der Unterzeichnung der Anmeldung 
werden die vorstehend erwähnten Teilnahmebedingungen akzeptiert. Das heißt, die Erklärung gilt sowohl für das Team, wie auch die einzelnen Teammitglieder. Der die Anmeldung Unterzeichnende 
erklärt mit seiner Unterschrift hierzu bevollmächtigt zu sein. Mitglieder einer Mannschaft erklären ungeachtet dessen jedenfalls mit ihrer Teilnahme konkludent ihr Einverständnis. Der Teamcaptain 
hat die Teammitglieder über die Teilnahmebedingungen vollständig und umfassend in Kenntnis zu setzen und die beigefügten Teilnahmebedingungen jedem Teilnehmer vor der Veranstaltung zur 
Kenntnis vorzulegen.Die Teilnahme des Teamcaptains am Race-Briefing ist Pflicht und damit zwingende Voraussetzung für die Teilnahme an den Rennen. Der Teamcaptain hat sein Team insoweit 
zu unterrichten. Der Teamcaptain ist verantwortlich für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsbelehrung und der Teilnahmebedingungen kann zum Aus-
schluss Einzelner oder des ganzen Teams führen. Die Teilnehmer nehmen auf eigene Verantwortung an der Veranstaltung teil. 

Ort, Datum                    Unterschrift (Teamcaptain) 
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 Teilnahme an der Regatta mit 4 Rennen  

(Samstag) bzw. für Schüler mit  

3 Rennen (Freitag) 

 Race of Champions für Bestplatzierte aus den 

Cups (außer SCHÜLER-CUP) 

 Bereitstellung von baugleichen Booten und 

Paddeln 

 Bereitstellung von erfahrenen Steuerleuten 

In der Teilnahmegebühr sind folgende Leistungen enthalten: 

Allgemeine Teilnahmebedingungen: 
 

§ 1 Anwendungsbereich 
Diese Teilnahmebedingungen regeln das zwischen den Teilnehmern und dem Veranstalter zustande kommende Rechtsverhältnis. Sie sind gelegentlichen inhaltlichen 
Änderungen unterworfen. Sie sind in ihrer bei Anmeldung jeweils gültigen Fassung Bestandteil des Vertrages zwischen Veranstalter und Teilnehmer(n). Änderungen, die 
unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Teilnehmer erfolgen und die vom Veranstalter im Internet oder in Schriftform bekanntgegeben werden, werden 
ohne Weiteres Vertragsbestandteil. 
 

§ 2 Sicherheitsmaßnahmen 
Organisatorische Maßnahmen gibt der Veranstalter den Teilnehmern vor Beginn der Veranstaltung bekannt. Den Anweisungen des Veranstalters und seines entspre-
chend kenntlich gemachten Personals ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen, die den ordnungsgemäßen Verlauf der Veranstaltung stören (bspw. durch 
Alkoholkonsum) oder die Sicherheit der übrigen Teilnehmer gefährden können, ist der Veranstalter berechtigt, den jederzeitigen Ausschluss des Betreffenden/Mannschaft 
von der Veranstaltung und/oder die Disqualifizierung auszusprechen. Rechtlich bindende Erklärungen können gegenüber den Teilnehmern nur von dem hierfür befugten 
Personenkreis des Veranstalters abgegeben werden. Zu diesem Personenkreis zählen auch die Angehörigen der die Veranstaltung betreuenden medizinischen Dienste, 
die bei entsprechenden gesundheitlichen Anzeichen zum Schutz des Teilnehmers diesem auch die Teilnahme bzw. Fortsetzung der Teilnahme an der Veranstaltung 
untersagen können. 
 

§ 3 Anmeldung – Teilnehmerbeitrag – Zahlungsbedingungen – Rückerstattung 
1) Die Anmeldung muss schriftlich auf dem bei Xdream Sports & Events GmbH anzufordernden Formular erfolgen. Die Übermittlung dieses unterschriebenen Formulars 
kann per Post, Fax oder Email erfolgen. Sonstige Anmeldungen werden nicht angenommen. Die Teilnahmeberechtigung besteht erst dann, wenn die Zahlung der Teilnah-
megebühr erfolgt ist. 
2) Der Veranstalter behält sich vor, einen Teilnehmer jederzeit zu disqualifizieren und/oder von der Veranstaltung auszuschließen, wenn dieser entweder bei seiner Anmel-
dung schuldhaft falsche Angaben zu personenbezogenen Daten, gemacht hat, er einer Sperre durch einen Sportverband unterliegt oder der Verdacht besteht, dass der 
Teilnehmer nach Einnahme nicht zugelassener Substanzen (Doping) an den Start geht. 
3) Sollte ein angemeldetes Team - aus welchen Gründen auch immer - an der Regatta nicht teilnehmen können, ist dies dem Veranstalter umgehend mitzuteilen. Ein 
Anspruch auf Rückerstattung der Startgebühr besteht nicht. 
4) Die Rückerstattung des Teilnehmerbeitrages kommt nur bei vollständigem Ausfall der Veranstaltung in Betracht. Ist der Ausfall vom Veranstalter nicht zu vertreten, 
findet nur eine teilweise Erstattung statt, in Höhe der nach Abzug des auf den Teilnehmer entfallenden anteiligen bereits vom Veranstalter getätigten Aufwandes verblei-
benden Differenz. 
5) Der Veranstalter setzt ein organisatorisches Limit (Zahl der Teilnehmer und/oder späteres Anmeldedatum) fest, das in der Ausschreibung oder zu einem späteren Zeit-
punkt bekannt gegeben wird. Anmeldungen, die das Limit überschreiten, werden nicht angenommen. 
 

§ 4 Haftungsausschluss/Minderjährige 
1) Ist der Veranstalter in Fällen höherer Gewalt berechtigt oder aufgrund behördlicher Anordnung oder aus Sicherheitsgründen verpflichtet, Änderungen in der Durchfüh-
rung der Veranstaltung vorzunehmen oder diese abzusagen, besteht keine Schadenersatzpflicht des Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer. 
2) Der Veranstalter haftet nicht für nicht wenigstens grob fahrlässig verursachte Sach- und Vermögensschäden; ausgenommen von dieser Haftungsbegrenzung sind Schä-
den, die auf der schuldhaften Verletzung einer vertraglichen Hauptleistungspflicht des Veranstalters beruhen, und Personenschäden (Schäden an Leben, Körper oder 
Gesundheit einer Person). Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen erstrecken sich auch auf die persönliche Schadenersatzhaftung der Angestellten, Vertreter, Erfül-
lungsgehilfen und Dritter, derer sich der Veranstalter im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung bedient bzw. mit denen er zu diesem Zweck vertraglich 
verbunden ist. 
3) Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung. Es obliegt dem 
Teilnehmer, seinen Gesundheitszustand vorher zu überprüfen. Jeder Teilnehmer erklärt, dass er körperlich fit ist, 100 m in leichter Sportbekleidung schwimmen kann und 
dass kein medizinischer Grund vorliegt, der einer Teilnahme an der Veranstaltung entgegen steht. 
4) Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für abhanden gekommene Gegenstände der Teilnehmer. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für von ihm beauftragten 
Dritten für den Teilnehmer verwahrte Gegenstände; die Haftung des Veranstalters aus grobem Auswahlverschulden bleibt unberührt. 
 

5) Für Teilnehmer, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist gesondert eine vom Erziehungsberechtigten unterschriebene Einverständniserklä-
rung abzugeben. 
§ 5 Datenerhebung und -verwertung 
1) Die bei Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten, werden gespeichert und zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung der Veranstal-
tung, einschließlich des Zwecks der medizinischen Betreuung des Teilnehmers auf der Strecke und beim Zieleinlauf durch die die Veranstaltung betreuenden medizini-
schen Dienste, verarbeitet. Dies gilt insbesondere für die zur Zahlungsabwicklung notwendigen Daten (§ 28 BundesdatenschutzG). Mit der Anmeldung wird in eine Spei-
cherung der Daten zu diesem Zweck eingewilligt. 
2) Die im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews des Teilnehmers in Rundfunk, Fernsehen, Printme-
dien, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen (Filme, Videokassette etc.) können vom Veranstalter ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet und veröffentlicht wer-
den.  
3) Die gemäß Abs. 1 gespeicherten personenbezogenen Daten werden, an ggf. einen kommerziellen Dritten zum Zweck der Zeitmessung, an weitere Dritte auch zur 
Erstellung der Ergebnislisten sowie der Einstellung dieser Listen ins Internet weitergegeben. Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer in eine Speicherung und Weitergabe 
der Daten zu diesen Zwecken ein. 
4) Es werden Name, Vorname, Geburtsjahr, Geschlecht, ggf. Verein, Startnummer und Ergebnis (Platzierung und Zeiten) des Teilnehmers zur Darstellung von Starter- 
und Ergebnislisten in allen relevanten veranstaltungsbegleitenden Medien (Druckerzeugnissen wie Programmheft und Ergebnisheft, sowie im Internet) abgedruckt bzw. 
veröffentlicht. Mit der Anmeldung wird in eine Speicherung und Verwertung der personenbezogenen Daten zu diesem Zweck eingewilligt. 
 

§ 6 Disqualifikation und Ausschluss von der Veranstaltung 
Wird die offiziell zugeteilte Startnummer in irgendeiner Weise verändert, insbesondere der Werbeaufdruck unsichtbar oder unkenntlich gemacht, so kann der Teilnehmer 
von der Teilnahme ausgeschlossen werden, in jedem Falle wird er/Mannschaft von der Wertung ausgeschlossen (Disqualifikation). 
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 Teilnehmerausweise und Teilnehmerurkunden 

 Teamfoto vor der Skyline Frankfurts 

 Prämien/Präsente für 1. - 3. Plätze 

 Nennung des Teamnamens im Programmheft, 

auf der Veranstaltungshomepage, bei der  

Moderation der Rennen und der Siegerehrung 

 Mineralwasser in Teamzone 

 Teilnehmer-T-Shirts mit dem Logo der 

Veranstaltung 



Meldeliste: 

 
Anmelder (Verein, Firma, Institution) 

 
Teamname 
 
Teamcaptain 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Teilnahmebedingungen gelesen und verstanden zu haben und stimme diesen zu! 
Veränderungen in der Teamliste sind bekanntzugeben, letzter Termin: 21.05.2010, bzw. am Racing-Briefing, Samstag, 
29.05.2010 (vor dem Rennen). 

Lfd. Nr. Name (Druckschrift) Unterschrift Alter m w 

Trommler      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

Steuermann*      

In der Startgebühr sind T-Shirts mit dem Logo der Veranstaltung enthalten. Ich benötige folgende Größen: 
 

       S                             M                            L                               XL 
Anzahl                                             Anzahl                                              Anzahl                                                Anzahl 
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Einverständniserklärung des/der Erziehungsberechtigten: 

 

Drachenboot-Paddeln ist sowohl Breiten- wie auch Leistungssport, der einen Vollkörpereinsatz abverlangt. Jeder Teilnehmer erklärt, 
dass er körperlich fit ist, 100 m in leichter Sportbekleidung schwimmen kann und dass kein medizinischer Grund vorliegt, der einer 
Teilnahme an der Veranstaltung entgegen steht. 

Jede/r Teilnehmer/in nimmt an der gesamten Veranstaltung auf eigene Verantwortung teil. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 
benötigen eine schriftliche Einverständniserklärung mindestens eines/r Erziehungsberechtigten. Den Anweisungen des Organisati-
onspersonals, des Veranstalters und dessen Beauftragten ist unbedingt Folge zu leisten. 

Hiermit erkläre ich, dass mein Sohn/meine Tochter 

 

 100 m in leichter Sportbekleidung schwimmen kann 

 in gesundheitlich guter Verfassung ist/kein medizinischer Grund vorliegt, der einer Teilnahme an 

der Veranstaltung entgegen steht 

 auf eigene Verantwortung sowohl am Training als auch am VGF DrachenBoot Festival 2010 teil-

nimmt 

 mir die Teilnahmebedingungen ausgehändigt wurden. 

 

Name des Kindes 

 
Adresse 
 
Schule/Firma/Verein 
 
Klasse 
 
Teamname 
 
 
 
 
 
Name der/des 
Erziehungsberechtigten 
 

Ort, Datum               Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 
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